
Flurbereinigung Dankmarshäuser Rhäden Thüringen 

Im nordwestlichen Teil der Gemarkung Dankmarshausen (Wartburgkreis) wurde 1995 ein Natur-
schutzgebiet ausgewiesen. Die unterschiedlichen Interessen von Naturschutz und Landwirtschaft 
im Bereich der „Dankmarshäuser Rhäden“ verursachten Landnutzungskonflikte. Zur Lösung dieser 
Problematik leitete das Flurneuordnungsamt Meiningen auf Antrag der Oberen Naturschutzbehör-
de und der Gemeinde Dankmarkshausen ein Flurbereinigungsverfahren ein. Im Rahmen dieses 
vereinfachten Verfahrens nach § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) wird die Flurbereinigung als 
Instrument der Landentwicklung eingesetzt. Erstmalig in Thüringen wird hier ein Bodenordnungs-
verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz primär zur Umsetzung von Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege durchgeführt. Ziele dieses Flurbereinigungsverfahrens sind 
neben der Entwicklung des Naturschutzgebietes die Entflechtung der Landnutzungskonflikte durch 
dauerhafte eigentumsrechtliche Regelungen sowie die Beseitigung landeskultureller Nachteile. 

 
 
Einleitung 
 
Bis 1998 stand der Begriff ”Dankmarshäuser Rhä-
den” allein im Zusammenhang mit dem in 1995 
durch Verordnung ausgewiesenen Naturschutzge-
biet (NSG). Heute trägt auch das im Januar 1999 

nach § 86 FlurbG angeordnete vereinfachte Flurbe-
reinigungsverfahren diesen Namen. Es wurde auf 
gemeinsamer Initiative der Thüringer Naturschutz- 
und Flurneuordnungsverwaltung und der Gemeinde 
Dankmarshausen eingeleitet. 

 

 
 

Abb. 1: Luftbild des Flurbereinigungsgebietes Dankmarshäuser Rhäden 



Durch die im Jahr 1994 erfolgte Novellierung des 
§ 86 FlurbG hat der Gesetzgeber den Anwendungs-
bereich des Flurbereinigungsrechtes erweitert, um 
Maßnahmen der Landentwicklung zu ermöglichen 
oder auszuführen und Landnutzungskonflikte aufzu-
lösen.  
Im Thüringer Pilotprojekt ”Naturschutzverfahren 
Dankmarshäuser Rhäden” sollen mit diesem Instru-
mentarium die durch Ausweisung des Naturschutz-
gebietes ”Dankmarshäuser Rhäden” entstandenen 
Landnutzungskonflikte beseitigt und die Entwicklung 
des NSG sowie dessen Erschließung für einen sanf-
ten Tourismus gefördert werden. Die nachhaltige 
Auflösung der hier entstandenen Landnutzungskon-
flikte und die Entflechtung von unterschiedlichen 
Interessen am ländlichen Raum sind die vorrangigen 
Aufgabe dieser Flurbereinigung. 
 
Räumliche Beschreibung 
 
Das Verfahrensgebiet der Flurbereinigung ”Dank-
marshäuser Rhäden” befindet sich in der Gemar-
kung Dankmarshausen im Wartburgkreis, ca. 25 km 
südwestlich von Eisenach an der thüringisch-
hessischen Landesgrenze. Es hat eine Größe von 
190 ha und schließt komplett das Naturschutzgebiet 
”Dankmarshäuser Rhäden” mit 122 ha ein. 
 
Im Norden grenzt direkt das NSG ”Obersuhler Rhä-
den” (Hessen) mit einer Größe von ca. 130 ha an. 
Beide NSG bilden ein zusammenhängendes Reser-
vat bedrohter Tier- und Pflanzenarten. (Abb. 2 bis 4) 
 
 

 
 
Abb. 2: NSG Dankmarshäuser Rhäden 
 
Die Landschaft um das Verfahrensgebiet wird durch 
das Salzunger Buntsandsteinland als lebhaft ge-
formtes Hügelland und die Werraaue mit ihrer bis zu 
3 km breiten Talsohle geprägt. 
 

 
 
Abb. 3: Einblicke in die malerische Landschaft im 

Verfahrensgebiet Dankmarshäuser Rhäden 
 

 
 
Abb. 4: Dankmarshäuser Rhäden – ein Refugium 

bedrohter Tier- und Pflanzenarten 
 
Das Flurbereinigungsareal selbst ist Teil einer Tal-
senke (Rhädensenke), eine im wesentlichen salztek-
tonisch entstandene Auslaugungssenke im Aus-
strich des Unteren Buntsandsteins. Daraus haben 
sich überwiegend Gleyeböden entwickelt. Diese sind 
für den Ackerbau kaum, für die Grünlandbewirt-
schaftung aufgrund des oberflächennahen Grund-
wasserspiegels nur bedingt geeignet. Trotz der aus 
Sicht der agrarischen Bodennutzung gegebenen, 
ungünstigen Ertragsbedingungen werden gegenwär-
tig im NSG ca. 100 ha und außerhalb des NSG  ca. 
50 ha landwirtschaftlich genutzt, überwiegend sogar 
im Ackerbau. Im Rahmen vor ca. 20 Jahren durch-
geführter umfangreicher Meliorationsmaßnahmen 
wurden hierzu die Voraussetzungen geschaffen. Es 
liegen großflächige Bewirtschaftungseinheiten mit 
einer durchschnittlichen Schlaglänge von 0,6 km 
vor. 
 



Im Verfahrensgebiet ist folgende Eigentumsstruktur 
gegeben: 
 
41 ha befinden sich bereits in Landeseigentum, 
10 ha in kommunaler Hand.  75 ha (überwiegend 
Flächen des ehemaligen Grenzstreifens, ”GRÜNES 
BAND”) stehen unter Verwaltung des zuständigen 
Bundesvermögensamtes bzw. der zuständigen  
Oberfinanzdirektion.  64 ha verteilen sich auf klein-
strukturiertes, ehemals einzelbäuerliches Privatei-
gentum. 
 
Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes 
 
In den letzten Jahrzehnten wurden auf der hessi-
schen Seite der Rhädensenke durch die Anlage von 
Gewässern und Feuchtwiesen Lebensräume für 
gefährdete Vogelarten geschaffen. Auf der Thürin-
ger Seite konnte sich im Bereich der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze das vorhandene Grünland 
und die Sukzessionsflächen im ”GRÜNEN BAND” 
als Rückzugsgebiet für bedrohte Tier- und Pflanzen-
arten entwickeln. Durch die Unterschutzstellung des 
NSG ”Dankmarshäuser Rhäden” und die folgende 
teilweise Nutzungsaufgabe entstanden großflächige 
Vernässungen. Die offenen Wiesenflächen der süd-
lichen Rhädensenke dienen nun als Brutstätten und 
Nahrungshabitate für Wiesenbrüter und Wasservo-
gelarten. 
 
Weitere Ziele des durch Verordnung ausgewiesenen 
NSG sind die Erhaltung des vielgestaltigen Biotop-
mosaikes sowie die teilweise sukzessive Entwick-
lung einer natürlichen Vegetation im Einklang mit 
der landwirtschaftlichen Nutzung im Umfeld des 
Schutzgebietes (Abb. 5 – 7). 
 

 
 
Abb. 5 Vielgestaltiges Biotopmosaik im Dankmars-

häuser Rhäden 
 
Die Umsetzung der aufgeführten Schutzziele, insbe-
sondere die geplanten Erweiterungen der Feucht- 
und Naßwiesenbereiche auf ackerbaulich genutzten 
Flächen, verursachen Landnutzungskonflikte zwi-
schen Naturschutz und Landwirtschaft. 

 
 
Abb. 6 Feucht- und Nasswiesenbereich im Dank-

marshäuser Rhäden 
 

 
 
Abb. 7 Landnutzungskonflikte zwischen Landwirt-

schaft und Naturschutz gilt es zu lösen 
 
Bestehende Landnutzungskonflikte 
 
Die Naturschutzverwaltung hat seit dem Erlass der 
Verordnung versucht, ihre Ansprüche mittels Erwerb 
der im NSG liegenden Grundstücke gegenüber der 
Landwirtschaft zu positionieren. Durch bereits erfolg-
te Grundstücksankäufe verfügt sie inzwischen über 
einen ca. 41 ha großen, verstreut liegenden Grund-
besitz innerhalb und außerhalb des NSG. Weiterer 
Grundstückserwerb führt jedoch gegenwärtig nicht 
zum Erfolg, weil Eigentümer Ersatz- oder Tausch-
land fordern, Grundstücke im ehemaligen Grenz-
streifen restituiert werden oder ungeklärte Eigen-
tums- und Erbverhältnisse vorliegen. 
Durch die stetig voranschreitende Vernässung und 
Versumpfung landwirtschaftlicher Nutzflächen wird 
nicht nur deren Bewirtschaftung erheblich erschwert 
bzw. sogar deren Aufgabe bewirkt, sondern es tre-
ten mittlerweile auch landeskulturelle Nachteile auf. 
Durch permanente Überflutungen von Wegen bzw. 
Teilen von Wegen, ist deren Erschließungsfunktion 
nicht mehr vollständig gegeben. Bewirtschaftungs-
einheiten werden nicht mehr ausreichend erschlos-
sen.



Auflösung der Landnutzungskonflikte 
 
Die hier entstandenen Landnutzungskonflikte kön-
nen durch Neugestaltungs - und Bodenordnungs-
maßnahmen nach dem FlurbG nachhaltig aufgelöst 
werden. Dabei ist einerseits den Belangen und Inte-
ressen der Eigentümer und deren Landpächter im 
gesetzlichen Umfange Rechnung zu tragen, ande-
rerseits Hilfestellungen zu leisten, um die Ziele und 
Maßnahmen des Naturschutzes zügig umzusetzen. 
Der Flurbereinigungsbehörde kommt dabei eine 
außerordentlich wichtige Vermittlerrolle zu. Aufgabe 
des Flurneuordnungsamtes Meiningen ist es, durch 
Moderation konsensfähige Lösungen gemeinsam 
mit den Beteiligten zu erarbeiten und mit dem In-
strumentarium Landentwicklung nachhaltig umzu-
setzen. 
 
Im Rahmen der Neuordnung des Eigentums sind die 
Flächen im NSG möglichst vollständig dem Freistaat 
zu übertragen. Unter Wahrung des § 44 FlurbG sind 
die Privateigentümer mit dem vom Freistaat bereit-
gestellten Ersatz- oder Tauschland im landwirt-
schaftlich besser nutzbaren Umland außerhalb des 
NSG abzufinden.  
Dazu ist es u.a. erforderlich, weiteres Ersatz- oder 
Tauschland über Landabfindungsverzichtserklärun-
gen gemäß § 52 FlurbG zu erwerben. 
 
Vor der Bodenordnung sind jedoch die nachfolgend 
beschriebenen Neugestaltungsmaßnahmen zu kon-
stituieren. Sie sind das Ergebnis einer kooperativen 
Zusammenarbeit zwischen  den Vertretern des Na-
turschutzes und der Landwirtschaft, dem Vorstand 
der Teilnehmergemeinschaft, der Gemeinde und der 
Flurbereinigungsbehörde letztendlich als Moderator. 
Etwa 5 Monate nach Anordnung des Verfahrens 
besteht zu allen Vorhaben bereits Einvernehmen, so 
dass nach Erteilung der Plangenehmigung mit ers-
ten Baumaßnahmen schon im Herbst 1999 begon-
nen werden konnte. 
 

Das ländliche Wege- und Gewässernetz ist den 
geänderten Zielsetzungen und Vorgaben anzupas-
sen. Insbesondere ist am Rande bzw. außerhalb 
des NSG der Neu- und Ausbau von landwirtschaftli-
chen Wegen geplant, die auch durch erholungssu-
chende Radfahrer und Wanderer genutzt werden 
können (kombinierte Erschließungsanlagen). Im und 
vor allem um das NSG ist vorgesehen, ein Rund-
wander- und Radwegenetz als Naturschutz - Lehr-
pfad durch die Teilnehmergemeinschaft zu schaffen, 
das seine Fortsetzung im angrenzenden hessischen 
NSG hat. 
 
Ferner sind weitere bauliche und landschaftspflege-
rische Maßnahmen beabsichtigt, die einerseits dem 
Naturschutz dienen, andererseits zur Verbesserung 
der Agrarstruktur beitragen. Zu nennen sind vor 
allem gezielte wasserwirtschaftliche Vorhaben, wie 
die Herstellung von regulierbaren Grabenverschlüs-
sen sowie die Umverlegung und Instandsetzung 
landwirtschaftlicher Gräben und Dränsysteme. Am 
Naturschutz-Lehrpfad soll ein weiterer Informations-
stand mit Beobachtungsplattform durch die Teil-
nehmergemeinschaft errichtet werden. Entlang der 
Wege sind Neupflanzungen von standortgemäßen 
und landschaftstypischen Laubgehölzen, Hecken 
und Streuobstbäumen vorgesehen. 
 
Resümee 
 
Landnutzungskonflikte können mit Hilfe des Einsat-
zes der Landentwicklungsinstrumente gelöst wer-
den. Hier in diesem Fall konnten naturschutzfachli-
che und landwirtschaftliche Belange unter dem Kon-
sens aller Beteiligten nachhaltig zusammengeführt 
werden. 
 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden nun in gemeinsamer Abstim-
mung mit den landwirtschaftlichen Betrieben und 
den Eigentümern der Flächen umgesetzt. 
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